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Gesetz über das Halten von Hunden (HuG, SRSZ 546.100) 
Bericht und Vorlage an den Kantonsrat 

1. Ausgangslage 
 
Das geltende Gesetz über das Halten von Hunden vom 23. Juni 1983 (Hundegesetz, HuG, 
SRSZ 546.100) ist seit dem 1. Januar 1984 in Kraft. Das Veterinärgesetz vom 26. Oktober 2011 
(VetG, SRSZ 312.420) und die Veterinärverordnung vom 14. Februar 2012 (VetV, 
SRSZ 312.421) sind 28 Jahre später, am 1. Januar 2012, in Kraft getreten. Diese Erlasse, wel-
che die Grundpfeiler der kantonalen Hundegesetzgebung bilden, blieben seither im Wesentlichen 
unverändert und haben nur punktuelle inhaltliche Anpassungen erfahren. 
 
In BGer 2C_325/2018 vom 18. Februar 2019 hat das Bundesgericht in einem Urner Fall ent-
schieden, dass gewisse behördliche Massnahmen gegen Hundehalter, welche in deren Grund-
rechte eingreifen, wie namentlich die Beschlagnahme ihres Hundes oder ein Tierhalteverbot, auf-
grund des verfassungsmässigen Legalitäts- und Verhältnismässigkeitsprinzips in einem formellen 
Gesetz vorgesehen werden müssen. Dieses Urteil hat im Kanton Schwyz dazu geführt, dass der 
Kantonstierarzt gestützt auf § 5 VetV als tierschutzrechtliche Massnahmen bei verhaltensauffälli-
gen Hunden zwar weiterhin Erziehungskurse, Leinen- oder Maulkorbzwang, Wesenstests oder eine 
Beobachtung anordnen kann, jedoch nicht mehr berechtigt ist, in schwerwiegenden Fällen die 
Hundehaltung zu verbieten oder die Beseitigung des Hundes zu veranlassen. Er muss folglich 
amtshilfeweise an die für den Vollzug des HuG zuständige Gemeinde gelangen, welche allenfalls 
gestützt auf § 10 HuG entsprechende Verwaltungsmassnahmen anordnen kann. 
 
Die am 27. Juli 2023 eingereichte Motion M 11/23 verlangte eine Lockerung der allgemeinen 
Leinenpflicht sowie die Aufhebung der tierschutzwidrigen Bestimmung von § 2 Abs. 3 HuG, wo-
nach hitzige Hündinnen eingesperrt zu halten sind. 
 
Im Sinne des Antrags des Regierungsrates (RRB Nr. 38 vom 23. Januar 2024) hat der Kantons-
rat die Motion am 27. März 2024 mit 19 zu 71 Stimmen für nicht erheblich erklärt. Bei der Be-
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handlung der Motion hat der Regierungsrat aber aufgezeigt, dass ungeachtet der Nichterhebli-
cherklärung ein gewisser gesetzgeberischer Handlungsbedarf ausgemacht wurde. Er hat deshalb 
eine Teilrevision des HuG- bzw. VetG mit folgenden Regelungsgegenständen in Aussicht gestellt: 
 
– Schaffung einer formell-gesetzlichen Grundlage im VetG für bestimmte, einschneidende Mass-

nahmen gegenüber Haltern von verhaltensauffälligen Hunden; 

− Aufhebung der Pflicht, hitzige Hündinnen einzusperren; 

− Lockerung der Leinenpflicht für Polizei-, Rettungs- und andere Diensthunde sowie Blinden-
führ-, Behinderten- und Assistenzhunde; 

− klare gesetzliche Kompetenzordnung zwischen Gemeinden und Kantonstierarzt; 

− Prüfung der Einführung von obligatorischen Hundeerziehungskursen; 

− Prüfung eines Verbots oder einer Bewilligungspflicht für bestimmte Hunderassen (Listen-
hunde); 

− Überprüfung der Hundesteuer; 

− Anpassung von weiteren überholten Bestimmungen. 

2. Grundzüge der Vorlage 

2.1 Hundeleinenpflicht  
 
Die allgemeine Leinenpflicht bildet einen zentralen und bewährten Grundsatz der schwyzerischen 
Hundegesetzgebung. Diese wird – wie im Rahmen der Beantwortung der Motion M 11/23 unter 
Ziffer 2.2 dargelegt (RRB Nr. 38/2024) – beibehalten. Die öffentlichen Interessen der Sicherheit 
und Ordnung werden nach wie vor höher gewichtet als die privaten Interessen der Hundehalter.  
Seit der am 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Teilrevision des Jagd- und Wildschutzgesetzes 
(JWG, SRSZ 761.100) sind – neben den Hunden beim Viehtrieb – neu auch Herdenschutzhunde 
von der Leinenpflicht ausgenommen (§ 2 Abs. 1 HuG). Bei den Jagdhunden ergibt sich der unan-
geleinte Einsatz implizit aus §§ 33 f. JWG.  
Dass demgegenüber Polizei-, Rettungs- und andere Diensthunde sowie Blindenführ-, Behinder-
ten- und Assistenzhunde nach dem Schwyzer HuG in der Ausbildung und im Einsatz an der Leine 
geführt werden müssen, führt zu rechtlichen wie auch praktischen Problemen beim Vollzug von 
gesetzlichen bzw. im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben, wie sie vormals auch bei den 
Herdenschutzhunden bestanden haben. Diese Hundekategorien sollen deshalb künftig ebenfalls 
von der Leinenpflicht befreit sein, soweit dies zu Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzzwecken er-
forderlich ist. 

2.2 Definition der Nutzhunde 
 
Gemäss § 4 HuG gelten nur Treibhunde in der Landwirtschaft, Jagdhund sowie Herdenschutz-
hunde als Nutzhunde. Diese Legaldefinition erweist sich mit Blick auf die Ausnahmen von der 
Leinenpflicht sowie die steuerprivilegierten und -befreiten Hundekategorien als zu eng. Nach 
Art. 69 Abs. 2 der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV, SR 455.1) fallen auch 
Diensthunde, Blindenführhunde, Behindertenhunde und Rettungshunde in die Kategorie der 
Nutzhunde. § 4 HuG soll deshalb ergänzt und präzisiert werden, um eine klare, einheitliche und 
rechtsgleiche Behandlung im HuG zu ermöglichen.  

2.3 Verzicht auf Rassenverbot oder Bewilligungspflicht 

2.3.1 Gesetzgebung 
 
Der Schutz von Hunden vor Menschen wie auch deren Sozialisierung und Überprüfung von Ver-
haltensauffälligkeiten, namentlich auch übermässiges Aggressionsverhalten, ist im Zeichen des 
Tierschutzes und der Tiergesundheit einheitlich im Bundesrecht geregelt (vgl. Art 69 ff. TSchV). 
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Der Schutz des Menschen vor Hunden als Aspekt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung fällt 
hingegen in die Gesetzgebungskompetenz der Kantone. Ihnen steht es nach Massgabe des Legali-
täts- und Verhältnismässigkeitsprinzips frei, für potenziell gefährliche Hunde Verbote vorzusehen 
oder eine Bewilligungspflicht einzuführen. Es gibt demnach auch keine landesweite Regelung für 
Rassenverbote bzw. zur Einstufung von sogenannten Listenhunden. 
 
Der Bundesrat hat in der Vergangenheit bei verschiedener Gelegenheit zum Ausdruck gebracht, 
dass für Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden die Kantone verant-
wortlich seien und er an dieser Kompetenzzuordnung nichts ändern wolle (vgl. Antwort des Bun-
desrates vom 10. März 2006 zur Motion 05.3812, Antwort des Bundesrates vom 24. Mai 2006 
zur Motion 05.3751, Stellungnahme des Bundesrates vom 22. April 2009 zur parlamentarischen 
Initiative 05.453). Auch in seiner jüngsten Stellungnahme vom 14. August 2024 zur Motion 
24.3727 sah der Bundesrat keinen Anlass für Änderungen an der bestehenden Kompetenzord-
nung. Er lehnte das Ansinnen für eine einheitliche Regelung von verbotenen oder bewilligungs-
pflichtigen Hunderassen auch aus fachlichen Gründen ab. Die Rassenzugehörigkeit eines Hundes 
sei kein ausreichend determinierendes Kriterium für dessen Gefährlichkeit. Rassenlisten seien 
daher wenig geeignet, um die Sicherheit zu verbessern bzw. Unfälle zu verhindern. Dass in den 
Kantonen unterschiedliche «gefährliche» Hunderassen mit einem Verbot oder einer Bewilligungs-
pflicht belegt seien, unterstreiche dies. 
 
Nur vier Kantone haben bisher generelle Verbote für bestimmte Hunderassen erlassen (Freiburg, 
Genf, Wallis und Zürich). Neun Kantone setzen auf eine Bewilligungspflicht für bestimmte Ras-
sen (Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Glarus, Schaffhausen, Solothurn, Tessin, Thurgau 
und Waadt). Der Kanton Schwyz kennt – wie die verbleibenden Kantone – bisher keine solchen 
Einschränkungen. 

2.3.2 Wissenschaftlicher Ansatz 
 
Wissenschaftlich gibt es keine eindeutigen Nachweise, dass die Rasse massgeblich für die Ge-
fährlichkeit eines Hundes ist. Experten weisen darauf hin, dass Verbote und Bewilligungspflich-
ten für bestimmte Hunderassen letztlich zu einem trügerischen Sicherheitsgefühl führen. Aus-
schlaggebend für die Vermeidung von Unfällen sei vielmehr die Aufzucht und Erziehung der 
Hunde, ihre Sozialisierung sowie der Umgang des Menschen mit ihnen. Insbesondere eine fun-
dierte Ausbildung der Hundehalter erweise sich als zentraler als Rassenlisten oder Rassenverbote. 
(vgl. Stellungnahme des Bundesrates vom 14. August 2024 zur Motion 24.3727). 
 
Die Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG), welche als nationaler Dachverband die ky-
nologischen Interessen wahrnimmt und gegenüber den Behörden vertritt, setzt sich für die Rein-
zucht funktionell und genetisch gesunder, verhaltenssicherer, sozial- und umweltverträglicher 
Hunde sowie deren Ausbildung und Haltung nach wissenschaftlichen und tierschutzgerechten 
Grundsätzen ein. Sie spricht sich gegen ein Rassenverbot aus und sieht die Verantwortung bei 
den Haltern und einer artgerechten Hundehaltung. Die Hundehalter sollen sich aktiv um die Er-
ziehung und Sicherheit ihrer Hunde kümmern. Der Besuch von praktischen Hundekursen spielt 
nach Auffassung der SKG eine entscheidende Rolle bei der Verhütung von Unfällen mit Hunden. 
 
Unter der Ägide der SKG fand am 5. Juni 2025 in Balsthal eine erste gemeinsame Tagung mit 
über 70 Vertreterinnen und Vertretern aus kynologischen, veterinärmedizinischen, politischen und 
behördlichen Kreisen der Schweiz zum Thema Rassenverbote statt. Die Teilnehmenden waren 
sich einig, dass Verbote einzelner Rassen nicht effektiv vor Bissunfällen schützen. Stattdessen 
müsse ein einheitliches Vorgehen und die Verantwortung der Hundehalter im Fokus stehen. Un-
fälle gelte es präventiv durch eine fundierte Ausbildung und Aufklärung sowie eine verantwor-
tungsbewusste Haltung statt mittels pauschaler Sanktionen, durch individuelle Risikoabschätzun-
gen, Stereotypisierungen und durch eine Gesetzgebung mit Augenmass basierend auf interdiszip-
linären Konsens zu verhindern. 
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Erfahrungen mit Rasselisten und Wesenstests in anderen Ländern wie Dänemark und Deutsch-
land, welches als eines der ersten Länder Rassenverbotslisten einführte, zeigen, dass das Verhal-
ten von Hunden nicht allein rassebedingt ist und Rassenverbote nicht zielführend sind, da sie 
keine zusätzliche Sicherheit bringen. Gestützt auf diese Erkenntnisse haben inzwischen mehrere 
deutsche Bundesländer ihre Rassenverbote wieder abgeschafft (z. B. Thüringen im Jahr 2018, 
Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2022 und Brandenburg im Jahr 2024). 

2.3.3 Erfahrungen des Laboratoriums der Urkantone 
 
Gemäss Art. 78 TSchV i. V. m. § 5 Abs. 1 und 2 Bst. b VetG haben Tierärzte, Ärzte, Tierheimver-
antwortliche, Tierbetreuungsdienste, Hundeausbildner sowie Zollorgane dem Kantonstierarzt Vor-
fälle zu melden, bei denen ein Hund Menschen oder Tiere erheblich verletzt hat oder ein über-
mässiges Aggressionsverhalten zeigt. 
 
Die Erfahrungen des Kantonstierarztes bestätigen, dass viele Bissvorfälle nicht durch sogenannte 
Listenhunde (u. a. American Staffordshire Terrier, Pitbull Terrier, etc.) verursacht werden, son-
dern durch die unterschiedlichsten Hunderassen (z. B. Deutscher Schäferhund oder sogar Golden 
Retriever), unabhängig davon, ob sie aus einer inländischen Zucht stammen oder importiert wur-
den. 
 
Eine Auswertung des Kantonstierarztes der Hundebissmeldungen im Kanton Schwyz im Jahr 
2024 zeigt folgendes Bild auf: 
 
Schwerwiegende Verletzungen beim Menschen 

Rasse Anzahl 

Labrador Retriever 2 

Rhodesian Ridgeback 1 

Lakeland Terrier 1 

Es haben sich nur wenige schwerwiegenden Vorfälle zugetragen. Als schwerwiegend werden Ver-
letzungen ab Muskelperforationen, Muskelabrisse, Frakturen und schlimmere Verletzungen er-
fasst. Es handelt sich bei diesen Vorfällen nicht um sogenannte Listenhunde. Nur der Rhodesian 
Ridgeback ist in einzelnen Kantonen bewilligungspflichtig (Kanton Glarus). Bei den schwerwie-
genden Verletzungen war eher die Grösse des Hundes relevant und nicht die Rasse. 
 
Wesentliche Verletzungen beim Menschen 

Rasse Anzahl 

unbekannt 10 

Appenzeller Sennenhund 3 

Border Collie 3 

unbestimmt 2 

Deutscher Schäferhund 2 

Rhodesian Ridgeback 2 

Labrador Retriever 2 

Berner Sennenhund 2 

Dackel-Mix 2 

Siberian Husky 1 

Grosspudel 1 

Savetalbracke/Posavatz-Bracke 1 

Norwich Terrier 1 

Pointer / Beagle 1 

Pitbull Labrador 1 
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Spitz 1 

American Bully (Pit Bull x Am. Staffordshire Terrier) 1 

Langhaariger Schottischer Schäferhund 1 

Kleinpudel 1 

Zwergpudel 1 

Schnauzer, mittelgross 1 

Border Terrier 1 

Weimaraner 1 

American Bulldog  1 

Bracke Mix 1 

Englischer Cocker Spaniel 1 

Wasserhund der Romagna 1 

Bologneser 1 

Bearded Collie 1 

Amerikanischer Staffordshire Terrier 1 

Holländischer Schäferhund 1 

Golden Retriever 1 

Cane Corso 1 

Tervueren (Belgischer Schäferhund) 1 

Terrier-Mix 1 

Malteser 1 

Parson Russell Terrier 1 

Labrador Retriever / Kleinpudel 1 

Als wesentliche Verletzungen werden solche erfasst, bei denen mindestens Hautperformationen 
auftreten. Prellungen, Hämatome, Schwellungen und Kratzer werden nur als geringfügige Verlet-
zungen erfasst. Bei den wesentlichen Verletzungen besteht eine sehr breite Palette an Rassen. 

2.3.4 Folgerungen 
 
Es erweist sich als schwierig, die Rassenzugehörigkeit eines Hundes zu definieren, wenn kein 
Stammbaum vorhanden ist oder es sich um Mischlinge handelt. Oftmals kann die Abstammung 
bzw. Herkunft nicht eindeutig nachgewiesen werden. Mit solchen aufwändigen und strittigen Fra-
gen sähen sich die Gemeinden konfrontiert, wenn sie als zuständige Vollzugsbehörden ein Ras-
senverbot oder eine Bewilligungspflicht als präventive Massnahme der öffentlichen Sicherheit im 
Rahmen des HuG zu vollziehen hätten. Es wäre mit einem erheblichen administrativen Mehrauf-
wand zu rechnen. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn diese Aufgaben dem Kantonstier-
arzt zugedacht würden. Vielmehr würde damit die mit der vorliegenden Revision angestrebte klare 
Kompetenzordnung zwischen der Tierschutz- und Hundegesetzgebung wieder vermischt und es 
ergäbe sich eine uneinheitliche Rechtslage im Konkordatsraum. 
 
Als wesentlich wirkungsvoller erweist es sich, im VetG die gemäss BGer 2C_325/2018 erforderli-
chen formell-gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit der Kantonstierarzt im indizierten Ein-
zelfall auch präventiv ein Hundehaltungs- bzw. Betreuungsverbot oder die Beseitigung eines prob-
lematischen Hundes anordnen kann. 
 
Aus all diesen Gründen soll auf die Einführung eines Rassenverbots oder einer Bewilligungs-
pflicht für bestimmte Hunderassen verzichtet werden. Stattdessen soll die verantwortungsvolle 
Haltung von Hunden mittels praktischer Hundeerziehungskurse über alle Rassen hinweg qualita-
tiv verbessert werden. 
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2.4 Einführung von obligatorischen Hundeerziehungskursen 
 
Vom 1. September 2008 bis zum 31. Dezember 2016 waren Hundehalter nach Art. 68 TSchV 
zum Besuch eines Kurses mit Sachkundenachweis (SKN) verpflichtet. Aufgrund eines Parla-
mentsbeschlusses wurde das nationale Kursobligatorium per 1. Januar 2017 aufgehoben, da die 
verfassungsmässige Regelungskompetenz bei den Kantonen verortet wurde. 
 
Auf nationaler Ebene gab es in jüngerer Vergangenheit gleichwohl erneut Bestrebungen, das Hal-
ten eines Hundes von der Absolvierung von Kursen abhängig zu machen (vgl. Motion 
Nr. 25.3375 vom 21. März 2025). Da die Thematik in die Regelungskompetenz der Kantone fällt 
und der Bundesrat keinen Anlass für Änderungen an der bestehenden Kompetenzzuordnung 
sieht, beantragte er am 21. Mai 2025 die Ablehnung der Motion, welche in der Folge am 3. Juni 
2025 zurückgezogen wurde. 
 
Verschiedene Kantone haben inzwischen Kursobligatorien eingeführt (z. B. Basel-Stadt, Luzern 
und Zürich). Erste Erfahrungen aus dem Kanton Luzern, welcher seit dem 1. Januar 2023 ein 
Kursobligatorium kennt, deuten darauf hin, dass obligatorische Kurse Wirkung zeigen. So ist die 
Anzahl der Hundebissmeldungen im Kanton Luzern im Jahr 2024 erstmals seit 2021 leicht zu-
rückgegangen. 
 
Auch im Kanton Schwyz sollen Hundehalter, welche erstmals einen Hund halten oder bei denen 
die Haltung eines Hundes bereits über zehn Jahre zurückliegt, sowie Hundehalter, welche einen 
Hund in die Schweiz einführen, neu einen praktischen Hundeerziehungskurs absolvieren müssen. 
Die Einführung von obligatorischen Hundeerziehungskursen erweist sich aufgrund der wachsen-
den Anzahl Hunde im Kantonsgebiet und des damit verbundenen Konfliktpotenzials im öffentli-
chen Raum als angezeigt. Tatsächlich stellen Hundeerziehungskurse eine präventive, wissen-
schaftlich belegte und ökonomisch sinnvolle Massnahme dar, die der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung dient, aber auch dem Tierschutz zugutekommt. Sie fördert eine verantwortungsvolle 
Hundehaltung und trägt zu einem harmonischen Zusammenleben von Mensch und Tier in der Ge-
sellschaft bei. Die Hundehalter profitieren selbst davon, wenn sie einen souveränen, vertrauens-
vollen und stressfreien Umgang mit einem Hund im Kontakt mit anderen Hunden und Menschen 
erlernen. 

2.5 Formell-gesetzliche Grundlage zur Anordnung von Tierschutzmassnahmen  
 
Gestützt auf Art. 79 Abs. 3 TSchV und § 27 Abs. 1 VetG legt der Regierungsrat die Massnahmen 
fest, welche bei verhaltensauffälligen Hunden getroffen werden können. Dies hat er mit der kas-
kadenmässigen Aufzählung in § 5 Abs. 2 VetV getan. 
 
Wenn der Kantonstierarzt allerdings seine milderen Instrumente ausgeschöpft hat, darf er in ei-
nem schwerwiegenden Fall gestützt auf § 5 Abs. 2 Bst. f VetV die Haltung, Fremdplatzierung oder 
Beseitigung eines Hundes nicht mehr anordnen, weil eine blosse Verordnungsgrundlage gemäss 
BGer 2C_325/2018 hierfür unzureichend ist. Stattdessen muss er den Fall amtshilfeweise an die 
zuständige Gemeinde übergeben, auch wenn diese bislang nicht involviert war. Nur die Gemeinde 
verfügt mit § 10 HuG über eine formell-gesetzliche Kompetenz, jemandem die Hundehaltung zu 
verbieten. Sie kann sich dabei aber nicht auf die bereits ergriffenen, milderen Massnahmen des 
Kantonstierarztes nach dem Veterinär- bzw. Tierschutzrecht abstützen, sondern nur auf vorgän-
gige Verfehlungen des Halters nach dem HuG. Anschliessend muss die Gemeinde den Kanton-
stierarzt unter Umständen wiederum als vollziehendes Fachorgan bei der Fremdplatzierung oder 
beim Einschläfern des Hundes einsetzen. Diese aufgeteilten Kompetenzen der Vollzugsbehörden 
führen zu einem erheblichen administrativen und zeitlichen Mehraufwand und verhindern ein 
wirksames Vorgehen bei gefährlichen Hunden und unfähigen Haltern. 
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Mit der Vorlage soll nun im VetG eine formell-gesetzliche Grundlage für alle vom Kantonstierarzt 
anzuordnenden tierschutzrechtlichen Massnahmen bei verhaltensauffälligen Hunden geschaffen 
werden. Die gesetzliche Regelung soll zudem auf diejenigen in den Kantonen Uri, Ob- und 
Nidwalden abgestimmt werden, da der Kantonstierarzt konkordatsrechtlich auch für diese zustän-
dig ist und der Vollzug dadurch harmonisiert werden kann. 

2.6 Hundemarke 
 
Der Grundsatz, dass die Gemeinden sich primär mit den Halterdaten befassen, um die Einhaltung 
der Vorschriften über die öffentliche Sicherheit und Ordnung bzw. die Hundesteuer sicherzustel-
len, während beim Kantonstierarzt bzw. den Tierärzten zwecks Vollzugs der Tierschutz- und Tier-
seuchengesetzgebung die Hundedaten im Vordergrund stehen, soll beibehalten werden. 
 
Die Hunde werden in der Datenbank AMICUS registriert (vgl. § 19 VetG und § 2 VetV). Die Erfas-
sung der Halterdaten in AMICUS erfolgt nach der Meldung des Halters durch die Gemeinde, die 
auch Zugang zu den Halter- und Hundedaten in AMICUS hat. Anschliessend bearbeiten die Tier-
ärzte die Hundedaten und kennzeichnen den Hund, falls dies nicht bereits erfolgt ist. 
 
Damit ist die Abgabe einer Hundemarke beim Bezahlen der Hundesteuer mit der Registrierungs-
pflicht obsolet geworden. Folglich können die Bestimmungen über die Hundemarke in § 9 HuG 
ersatzlos aufgehoben werden. Für die Kennzeichnung von Jagdhunden gelten im Übrigen zusätz-
lich die Sondervorschriften nach der Jagd- und Wildschutzgesetzgebung. 

3. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Am Vernehmlassungsverfahren, welches vom 6. November 2025 bis 20. Februar 2026 dauerte, 
haben sich 21 Gemeinden, drei Bezirke, der Verband Schwyzer Gemeinden und Bezirke (vszgb) 
das Kantonsgericht, fünf politische Parteien und neun Organisationen und weitere Kreise betei-
ligt. Insgesamt gingen 40 Rückmeldungen ein, wobei vier Vernehmlasser auf eine inhaltliche 
Stellungnahme verzichteten. Im Grundsatz stimmen die Vernehmlassungsteilnehmer der Vorlage 
zu, votieren aber bei einzelnen Regelungsbereichen für Differenzierungen. 

3.1 Zusammenfassung 
 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer, insbesondere die Gemeinden und die politischen 
Parteien, lehnten die vorgeschlagene, im Zeichen der Eigenverantwortung stehende Aufhebung 
der Haftpflichtversicherungspflicht ab. Sie argumentieren, dass damit die Gefahr bestehe, dass 
Geschädigte im Schadenfall auf offenen Forderungen sitzen bleiben könnten. Verschiedene Ge-
meinden und der vszgb schlugen die Einführung einer kommunalen oder kantonalen Kollektivver-
sicherung vor. Andernfalls soll AMICUS, die zentrale Registrierungsdatenbank für Hunde, um ein 
Modul erweitert werden, um den Versicherungsnachweis vereinfacht überprüfen zu können. 
 
Die Beibehaltung der bisherigen Hundeleinenpflicht, verbunden mit der Aufhebung der Leinen-
pflicht für Polizei-, Rettungs- und andere Diensthunde sowie Blindenführ-, Behinderten- und As-
sistenzhunde zu Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzzwecken, wurde durchwegs positiv bewertet. 
Verschiedentlich wurde eine Lockerung der Leinenpflicht für eine artgerechte Haltung bzw. eine 
noch restriktivere Handhabung der Leinenpflicht gefordert. 
 
Die Einführung von obligatorischen Hundeerziehungskursen wurde von der grossen Mehrheit der 
Vernehmlassungsteilnehmer, insbesondere den politischen Parteien, begrüsst. Vereinzelt wurde 
gefordert, dass der Kurs mit jedem neuen Hund absolviert werden muss, unabhängig von der Er-
fahrung des Halters. In einer Stellungnahme wurde ein Eignungstest für Hundehalter angeregt. 
Partiell wurde in Frage gestellt, weshalb aus dem Ausland importierte Hunde in jedem Fall einen 
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Hundekurs absolvieren müssen. Einige Vernehmlassungsteilnehmer wünschten sich nicht nur 
praktische, sondern auch theoretische Kursinhalte, sowie einen Kursabschluss mit bestandener 
Prüfung. Zudem wurden Sanktionsmöglichkeiten bei pflichtwidriger Nichtabsolvierung angeregt, 
Vereinzelt wurde angezweifelt, ob im Kanton Schwyz ein ausreichendes Angebot an Hundeschu-
len bestehe und die Gesetzgebung zufolge von Kapazitätsengpässen überhaupt umsetzbar sei. 
 
Die Mehrheit der Gemeinden und der VSZGB forderten eine Zentralisierung der Vollzugsaufgaben 
bei den obligatorischen Hundekursen. Die Anerkennung der Hundeerziehungskurse wie auch das 
Kontroll- und Mahnwesen solle durch den Kanton erfolgen. Zumindest solle geprüft werden, ob 
ein vereinfachter Vollzug über eine Erweiterung der AMICUS-Plattform möglich sei. 
 
Der Verzicht auf die Einführung von Rassenverboten oder von Bewilligungspflichten für be-
stimmte Hunderassen fand, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, durchwegs Zustimmung. 
 
Die Erhöhung der Hundesteuer mit einem Steuerrahmen für Nutzhunde und gewöhnliche Hunde 
fand grundsätzlich Akzeptanz. Bei der konkreten Ausgestaltung der Hundesteuer erfolgten diverse 
Rückmeldungen, die jedoch kein klares und mehrheitsfähiges Gesamtbild vermittelten. So lehn-
ten Einzelne die Erhöhung der Steuertarife ab, während andere sich für eine weitere Erhöhung 
oder zusätzliche Progressionsstufen aussprachen. Die Verlagerung der Kompetenz zur Erhöhung 
der Hundesteuer innerhalb des gesetzlichen Rahmens an den Gemeinderat anstelle der Stimm-
bürger wurde nur in einer Stellungnahme als Eingriff in die Gemeindeautonomie erachtet. Um 
dem bürokratischen Aufwand entgegenzuwirken, wurde in mehreren Voten die Einführung einer 
pauschalen Jahressteuer ohne pro-rata-Erhebung bzw. -Verrechnung gewünscht. 
 
Der Vorschlag, dass Hundehalter, welche unaufgefordert den Nachweis des absolvierten Hunde-
kurses beibringen, mit einer einmaligen Rückerstattung der Hundesteuer belohnt werden sollen, 
fand keinen Anklang. 
 
Schliesslich sprachen sich einige Vernehmlasser dafür aus, im HuG die Schaffung von Freilaufzo-
nen vorzusehen. 
 
Unbestritten waren die Schaffung einer formell-gesetzlichen Grundlage zur Anordnung von Mass-
nahmen gegenüber Haltern von verhaltensauffälligen Hunden durch den Kantonstierarzt, die Ab-
schaffung der Hundemarke und die Aufhebung der tierschutzwidrigen Pflicht, hitzige Hündinnen 
einzusperren. 

3.2 Berücksichtigung der Vernehmlassungen 
 
Die ausgewerteten Vernehmlassungsergebnisse wurden bei der Überarbeitung der Vorlage geprüft 
und, wo begründet, berücksichtigt: 
 

− Die Haftpflichtversicherungspflicht wird beibehalten. Zusätzlich wird in der gesetzlichen Rege-
lung präzisiert, dass die Versicherungsdeckung neben dem Hundehalter auch Dritte, welche 
den fremden Hund beaufsichtigen, miteinschliessen muss. 

− Zur vereinfachten Administration und Überprüfung des Versicherungs- und Kursnachweis soll 
die AMICUS-Datenbank um Zusatzmodule erweitert werden. Der Kanton wird für die initialen 
sowie die laufenden Kosten für diese Zusatzmodule aufkommen. Er wird auch für die Anerken-
nung der Hundekursanbieter zuständig sein, wie dies von zahlreichen Vernehmlassern erwartet 
wird. Hingegen werden nach dem Subsidiaritätsprinzip die Gemeinden wie bis anhin für die 
Kontrolle der Versicherungspflicht und neu auch für die Validierung der Kursnachweise, die 
Mahnläufe und die Fristenkontrolle verantwortlich sein. Hierzu wird ihnen AMICUS Vollzugs-
hilfe leisten. 
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− Um dem Problem eines in der Anfangsphase möglicherweise knappen Hundeschulangebots 
entgegenzuwirken, sollen auch ausserkantonale Anbieter anerkannt werden und die kurspflich-
tigen Halter müssen den Kurs innert 18 Monaten, anstatt wie ursprünglich vorgesehen innert 
12 Monaten nach Übernahme, Aufzucht oder Einfuhr eines Hundes absolvieren. 

− Die Hundesteuer wird künftig als pauschale Jahressteuer ausgestaltet, zudem wird auf die ein-
malige Rückerstattung der Hundesteuer bei unaufgeforderter Einreichung des Nachweises 
über den absolvierten Hundekurs verzichtet. 

− Schliesslich erhalten die Gemeinden die Kompetenz, in einem vereinfachten Verfahren Frei-
laufzonen für Hunde zu schaffen, ohne dass hierfür ein Nutzungsplanverfahren durchgeführt 
werden muss. Vorbehalten bleibt aber die Zonenkonformität und die Baubewilligungspflicht für 
allfällige damit verbundene Bauten und festen Einrichtungen. 

 
Die angesprochene strafrechtliche Durchsetzung des Hundekursobligatoriums wurde zum Anlass 
genommen, bei allen Straftatbeständen der Hundehaltung dem Bestimmtheitsgebot Nachachtung 
zu verschaffen. 

4. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 Überschrift, Abs. 3 Allgemeines 
 
Die Untergliederung der Überschriften in §§ 1 ff. wird aus systematischen Gründen gestrichen. 
 
Die Pflicht, dass Hundehalter eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abschliessen müssen, wird 
neu in § 3a HuG geregelt. 
 
Anstelle des bisherigen Abs. 3 wird ein Vorbehalt zugunsten spezialgesetzlicher Bestimmungen 
aufgenommen, welcher verdeutlicht, dass die Hundehaltung nicht nur im HuG geregelt ist, son-
dern weitere Bezüge hat. So finden sich Bestimmungen zu Herdenschutzhunden beispielsweise 
in Art. 10d der Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 
29. Februar 1988 (Jagdverordnung, JSV, SR 922.01). 
 
 
§ 2 Überschrift, Abs. 1 bis 3 Hundeleinen- und Kotbeseitigungspflicht 
 
An der bisherigen Leinenpflicht wird grundsätzlich festgehalten. 
Mit einem neuen Abs. 2 wird eine rechtsgleiche und praxistaugliche gesetzliche Ausnahmebe-
stimmung für die Befreiung von Nutzhunden von der Leinenpflicht geschaffen, soweit dies zu 
Ausbildungs- und Übungszwecken sowie im Einsatz erforderlich ist. Da die Nutzhunde in § 4 
HuG neu begrifflich klar definiert werden, müssen die einzelnen, von der Leinenpflicht befreiten 
Hundekategorien hier nicht mehr aufgeführt werden. 
 
Der bisherige Abs. 2 bezüglich der Kotbeseitigungspflicht wird inhaltlich unverändert in Abs. 3 
überführt. 
 
Der bisherige Abs. 3, der zum Einsperren hitziger Hündinnen auffordert, was mithin mehrere Wo-
chen dauern könnte, widerspricht den übergeordneten bundesrechtlichen Vorschriften der Tier-
schutzgesetzgebung (vgl. Art. 70 f. TSchV) und wird ersatzlos aufgehoben. 
 
 
§ 3 Überschrift Verbote 
 
Das Aufzählungszeichen der Überschrift wird aufgehoben. 
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§ 3a (neu) Melde- und Versicherungspflicht 
 
Die Kennzeichnungspflicht von Hunden richtet sich nach Art. 17 der Tierseuchenverordnung vom 
27. Juni 1995 (TSV, SR 916.401) sowie nach dem VetG und der VetV. Gemäss Art. 17 Abs. 1 
TSV müssen Hunde spätestens drei Monate nach der Geburt, in jedem Fall jedoch vor der Weiter-
gabe durch den Hundehalter, bei dem der Hund geboren wurde, mit einem Mikrochip gekenn-
zeichnet werden. 
 
Unabhängig von dieser Kennzeichnungspflicht wird im HuG eine allgemeine Meldepflicht für die 
Haltung eines Hundes bei der zuständigen Gemeinde vorgesehen. Der Halter ist demnach ver-
pflichtet, den Hund ab einem Mindestalter von drei Monaten bei seiner Wohngemeinde anzumel-
den (Abs. 1 Bst. a). 
 
Die Steuerpflicht für die Haltung eines Hundes beginnt neu ebenfalls, wenn der Hund drei Mo-
nate (bis anhin vier Monate) alt ist (§ 7 Abs. 1 HuG). Für die kommunalen Vollzugsbehörden ist 
zwecks Besteuerung und Kontrolle deshalb von Bedeutung, dass die Halter Hundewelpen ab ei-
nem Mindestalter von drei Monaten oder bei einem Zu- bzw. Umzug anmelden. 
 
Die bisher in § 1 Abs. 3 geregelte Versicherungspflicht wird neu in Abst. 1 Bst. b geregelt und 
präzisiert. Der Halter muss wie bis anhin über eine Haftpflichtversicherung verfügen, welche die 
Risiken der Hundehaltung einschliesst. Neu muss die Versicherung auch die Haftpflicht der tat-
sächlich beaufsichtigenden Person abdecken. 
 
Der Halter hat den Versicherungsnachweis bei der Anmeldung des Hundes sowie auf Aufforde-
rung der Wohnsitzgemeinde einzureichen (Abs. 2). Die Administration der Versicherungspflicht 
erfolgt neu ebenfalls über AMICUS. 
 
 
§ 3b (neu) Hundeerziehungskurs 
  a) Obligatorium 
 
Der neue Paragraf sieht die Einführung von obligatorischen Hundeerziehungskursen für Hunde-
halter mit Wohnsitz im Kanton Schwyz vor. Das Obligatorium gilt für Ersthundehalter, welche sich 
grundlegende, praktische Kenntnisse für eine verantwortungsbewusste Hundehaltung aneignen 
sollen. Aber auch Personen, die nach mehr als zehn Jahren Pause erneut einen Hund halten, sind 
zur Absolvierung eines praktischen Kurses verpflichtet, um ihre Erfahrungen im Umgang mit 
Hunden aufzufrischen. 
 
Zwar hat der Bundesrat mit der am 1. Februar 2025 in Kraft getretenen Revision der TschV die 
Vorschriften für den Import von Hunden, namentlich Welpen, verschärft. Da die Herkunft und bis-
herige Sozialisierung importierter Hunde oftmals unklar oder gar problematisch sind, sollen Halter 
von importierten Hunden ebenfalls einen obligatorischen Hundekurs absolvieren, auch wenn es 
sich um einen Zweithund handelt oder sie innert der letzten zehn Jahre bereits einen Hund gehal-
ten haben. 
 
Von der Kurspflicht sind bestimmte Personengruppen ausgenommen (Abs. 2 Bst. a bis f). Dazu 
gehören beispielsweise Halter von Nutzhunden (z. B. Herdenschutz-, Jagd- oder Schweiss-, Poli-
zei-, Rettungs-, Blindenführ-, Behinderten- oder Assistenzhunde), die sich in einer anerkannten 
Ausbildung befinden oder diese absolviert haben. Herdenschutzhunde befinden sich ab Geburt in 
einer spezifischen Haltung und Ausbildung. Als Assistenten von Tierärzten mit Berufsausübungs-
bewilligung gelten Tierärzte, welche unter fachlicher Aufsicht tätig sind und selber über keine ei-
gene Berufsausübungsbewilligung verfügen. Der schweizweit obligatorische Sachkundenachweis 
(SKN) wurde per 1. Januar 2017 abgeschafft. Ein vor 2017 absolvierter SKN-Kurs gilt als Beleg 
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für Hundeerfahrung und befreit den Halter im Kanton Schwyz von der obligatorischen Kurspflicht 
(Abs. 2 Bst. b). 
 
Der obligatorische Hundekurs ist innerhalb von 18 Monaten nach der Übernahme, Aufzucht oder 
Einfuhr eines Hundes zu absolvieren. 
 
§ 3c (neu) b) Anforderungen 
 
Der Hundeerziehungskurs umfasst mindestens zehn Stunden Praxis. Dabei sind die Themen Lei-
nenführigkeit, allgemeiner Gehorsam, soziales Verhalten sowie Personen- und Hundebegegnungen 
abzudecken. Der Kurs dient dazu, die Kompetenzen im Umgang des Halters mit einem Hund so-
wie bei Begegnungen mit anderen Haltern und deren Hunden zu stärken. 
 
Da es sich bei diesen Hundeerziehungskursen um eine allgemeine, präventive Massnahme im In-
teresse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt, und nicht um eine individuelle Anord-
nung des Kantonstierarztes bei einem verhaltensauffälligen Hund, sind die Gemeinden für die 
Durchsetzung des Obligatoriums zuständig. Sie können hierzu gestützt auf § 10 Abs. 1 HuG ge-
genüber den säumigen Haltern das Geeignete anordnen, einschliesslich Vollstreckungsmassnah-
men gemäss § 78 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 6. Juni 1974 (VRP, SRSZ 234.110), 
wie zum Beispiel eine Busse von bis zu Fr. 500.-- für jeden Tag bis zur Erfüllung der Kurspflicht. 
In renitenten Fällen wäre die Gemeinde gestützt auf § 12 Abs. 1Bst. g HuG ermächtigt, Strafan-
zeige bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einzureichen. 
 
Das für die Aufsicht über den Vollzug des HuG zuständige Departement wird zwecks einheitli-
chem Vollzug Richtlinien zum Vollzug des Kursobligatoriums und zu den Kursanforderungen er-
lassen, so dass es keiner konkretisierenden Vollzugsverordnung bedarf (vgl. neuer § 11 HuG). 
 
 
§ 4 Überschrift, Bst. b und c sowie d bis g (neu) 
  Nutzhunde 
 
Die Definition der Nutzhunde wird ergänzt und präzisiert. Sie orientiert sich dabei an der Katego-
risierung in Art. 69 Abs. 2 TSchV. Mit der Begriffserweiterung werden alle Nutzhunde erfasst, die 
neu gemäss § 2 Abs. 2 in der Ausbildung und im Einsatz von der Leinenpflicht ausgenommen 
sind. Halter von Nutzhunden mit anerkannter Ausbildung sind gemäss dem neuen § 2b Abs. 2 
ausserdem von der Pflicht zur Teilnahme an einem Hundeerziehungskurses befreit. Sodann sind 
die Halter von bestimmten Nutzhunden von der Hundesteuer befreit oder profitieren von einem 
reduzierten Tarif (vgl. § 5 Abs. 2 Bst. a und § 6 Abs. 1 Bst. c). 
 

− Ein Hof- bzw. Wachhund gilt nur als Nutzhund, wenn und soweit er effektiv zum Viehtrieb ein-
gesetzt wird (vgl. Bst. a). Andernfalls besteht die Leinenpflicht gleichermassen. 

− Bst. b beinhaltet eine redaktionelle Korrektur und verweist neu auf den ganzen § 33 JWG und 
nicht mehr nur auf dessen Abs. 1. 

− Sodann werden auch die Schweisshunde gemäss § 34 Bst. a JWG explizit als Nutzhunde auf-
geführt (Bst. c). 

− In Bst. d wird ein gesetzlicher Verweis auf die Anforderungen an die Ausbildung und den Ein-
satz von Herdenschutzhunden angebracht. 

− Bst. e führt neben den Blindenführ- und Behindertenhunden auch die Assistenzhunde, die ge-
mäss § 7 Bst. e HuG bereits heute steuerbefreit sind, auf. Zu diesen zählen insbesondere Au-
tismus-Assistenzhunde, Epilepsie- sowie Diabetikerwarnhunde, Mobilitäts-Assistenzhunde und 
psychische Assistenzhunde. Es handelt sich um eine nicht abschliessende Aufzählung. Damit 
ein Hund jedoch als Assistenzhunde gilt, wird vorausgesetzt, dass dieser durch eine aner-
kannte Ausbildungsstätte ausgebildet wurde oder sich in Ausbildung befindet. 
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− Bst f. nennt die Rettungshunde, wozu auch Katastrophen- und Lawinenhunde zählen (vgl. bis-
herige Aufzählung in § 7 Bst. c HuG). 

− Als Diensthunde gemäss Bst. g gelten die Hunde von Polizei, Militär und Zoll sowie anderer 
öffentlicher Organe. Hunde eines privaten Sicherheitsdienstes sind keine Nutzhunde. Zudem 
bestehen im Kanton Schwyz auch keine Vorschriften über den Einsatz von Hunden für solche 
Schutzdienste (vgl. Art. 74 TSchV). 
 
 

§ 5 Überschrift, Abs. 1 bis 5 
  Hundesteuer 
  a) Steuerpflicht 
 
Die Bestimmungen zur Hundesteuer werden in den §§ 5 ff. systematisch neu gegliedert und über-
sichtlicher dargestellt. Entsprechend werden die Überschriften der §§ 5, 6, 7 und 8 angepasst. 
Zudem wird zur Vereinfachung analog anderer Kantone eine jährlich zu entrichtende Pauschale 
bzw. eine Jahressteuer eingeführt (vgl. § 7 Abs. 2). 
 
In Abs. 1 wird der Grundsatz der Steuerpflicht festgehalten. Abs. 2 regelt neu die Ausnahmen 
von der Steuerpflicht, welche bis anhin in § 7 festgehalten wurden. Neben den Schweisshunden 
sollen auch Herdenschutzhunde steuerbefreit werden, da sie eine gesetzliche Aufgabe wahrneh-
men. Der Regierungsrat hat dies in Beantwortung der inzwischen erledigten und abgeschriebenen 
Motion M 10/25 in Aussicht gestellt (RRB Nr. 834/2025). 
 
Um dem System der Jahressteuer gerecht zu werden, sind Halter, welche für denselben Hund im 
laufenden Kalenderjahr bereits in einer anderen Gemeinde oder einem anderen Kanton eine Hun-
desteuer entrichtet haben, von der Hundesteuer befreit. Dies vereinfacht den Vollzug und führt 
auch nicht zu einer dauerhaften Benachteiligung einzelner Gemeinden, da sie neben dem verein-
fachten Vollzug gleichermassen davon profitieren, wenn Hundehalter im Laufe des Jahres wegzie-
hen und die volle Jahrespauschale bereits entrichtet haben. 
 
Da Tierheime eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe im Bereich des Tierschutzes übernehmen, 
sind sie im öffentlichen Interesse neu auch von der Steuerpflicht befreit. 
 
Die bisherigen Abs. 2 und 3 betreffend den Steuerbetrag werden inhaltlich angepasst und neu in 
§ 6 Abs. 1 geregelt. Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden – bedingt durch die Einführung einer 
pauschalen Jahressteuer – ersatzlos aufgehoben. 
 
 
§ 6 Überschrift, Abs. 1, und 2, Abs. 3 (neu) 
  b) Steuerbetrag 
 
Die Hundesteuer wird neu ausschliesslich vom Gemeinderat festgelegt (Abs. 1). Die bisher in § 5 
Abs. 3 geregelte Kompetenz, dass die Stimmberechtigten einer Gemeinde die Hundesteuer erhö-
hen können, entfällt. Damit geht kein Demokratiedefizit einher, zumal der Steuerrahmen vom Ge-
setzgeber festgelegt wird. Der Gemeinderat kann die Tarife innerhalb dieses Rahmens festlegen. 
Der gesetzliche Rahmen beträgt für einen Hund im Grundsatz zwischen Fr. 80.-- und Fr. 200.-- 
im Jahr. Angesichts der Zunahme der Hunde im Kanton Schwyz und der seit 1983 unveränderten 
Tarife ist eine moderate Erhöhung der Hundesteuer gerechtfertigt, zumal im schweizerischen 
Durchschnitt die Hundesteuer Fr. 100.-- bis Fr. 200.-- beträgt. 
 
Die Hundesteuer ist eine Gemeng- und Lenkungssteuer. Als Lenkungssteuer soll sie weiterhin auf 
die Hundehaltung (Beschränkung der Anzahl Hunde) Einfluss nehmen. Für die Haltung von mehr 
als einem Hund ist ein höherer Tarifrahmen gerechtfertigt und beträgt  für jeden weiteren Hund 
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zwischen Fr. 100.-- und Fr. 240.-- im Jahr. Der Gemeinderat kann weitere Abstufungen zwischen 
dem zweiten und weiteren Hunden einführen. 
 
Die Haltung von Nutzhunden gemäss § 4 Bst. c bis g ist steuerbefreit. Die Haltung der übrigen 
Nutzhunde (Treibhunde in der Landwirtschaft und Jagdhunde) bedeutet wie bisher eine Steuer-
privilegierung. Für diese beträgt der gesetzliche Rahmen zwischen Fr. 30.-- und Fr. 80.-- im Jahr. 
Ein Rabatt oder eine Progression für weitere Nutzhunde ist nicht vorgesehen. Jeder Nutzhund 
kostet gleich viel. 
 
Der Gemeinderat behält die Möglichkeit, die Steuerbeträge herabzusetzen oder Pauschalen vorzu-
sehen, wenn es sich um eine gewerbsmässige Hundezucht handelt. Als Präzisierung wird hinzu-
gefügt, dass sich die Pauschale nach Massgabe der durchschnittlichen Anzahl Hunde zu bemes-
sen hat (§ 6 Abs. 2). Auf eine besondere Kategorisierung und Behandlung von Berufshunden wird 
aufgrund der Steuerprivilegierung oder Steuerbefreiung der Nutzhunde verzichtet. 
 
Die Härtefallregelung gemäss dem bisherigen Abs. 2 wird zu Abs. 3. 
 
 
§ 7 Überschrift, Abs. 1 sowie Abs. 2 und 3 (neu) 
  c) zeitliche Bemessung 
 
Die Steuerpflicht beginnt, wenn der Hund drei Monate alt ist (bisher vier Monate). Es handelt 
sich dabei um eine Vereinheitlichung und Anpassung an die Dreimonatsfrist zur Kennzeichnung 
des Hundes und Meldung bei der Gemeinde (vgl. § 3a). Die Abgabe von Welpen erfolgt in der Re-
gel ohnehin ab 12 bis 14 Wochen, d. h. vor Eintritt in die Steuerpflicht. 
 
Abs. 2 sieht vor, dass die Hundesteuer als Jahressteuer jeweils zu Beginn des Kalenderjahres zu 
zahlen ist. Wenn die Steuerpflicht erst später im Jahr beginnt, wird der volle Jahresbetrag trotz-
dem fällig, allerdings erst am Ende des Monats, in dem die Steuerpflicht entstanden ist. Wer ei-
nen Hund am 1. Januar hält, muss die Hundesteuer zu Jahresbeginn bezahlen. 
 
Entsteht die Steuerpflicht erst im Laufe des Jahres, etwa weil ein Hund angeschafft wird, dann 
ist der gesamte Jahresbetrag fällig (Abs. 3). In diesem Fall ist die Zahlung nicht sofort an dem 
Tag fällig, an dem die Steuerpflicht entsteht, sondern erst am Ende des betreffenden Kalender-
monats. Die Bestimmung weicht somit vom bisherigen Grundsatz ab, wonach die Steuer nur an-
teilig nach Monaten berechnet wird und sorgt dafür, dass die Gemeinden die Hundesteuer auch 
bei unterjährigem Beginn in voller Höhe erheben kann. 
 
 
§ 8 Überschrift, Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3 (neu) 
  d) Bezug 
 
Die Vorgabe, dass die Hundesteuer im Monat Januar zu entrichten ist, entfällt. Da keine Hunde-
marke mehr ausgegeben wird, entfällt auch die Pflicht zur Entrichtung der Steuer an eine von der 
Gemeinde bezeichnete Bezugsstelle. 
 
Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 3. 
 
 
§ 9 Überschrift, Abs. 1 bis 3   Freilaufzonen 
 
Die bisher in § 9 geregelte Hundemarke wird abgeschafft. Die Hundemarke wurde von den Ge-
meinden seit der Mikrochip-Kennzeichnung ohnehin nicht mehr abgegeben. Anstelle der Hunde-
marke sind die Bestimmungen zur Meldepflicht (§ 3a) zu berücksichtigen. 
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Neu wird in § 9 die vereinfachte Schaffung von kommunalen Freilaufzonen vorgesehen. Die Be-
stimmung hält fest, dass die Gemeinden durch Allgemeinverfügung geeignete und hinreichend 
grosse Gebiete bezeichnen können, in denen sich Hunde saisonal oder ganzjährig ohne Leine be-
wegen dürfen. Dadurch ist es möglich, dass im Einzelfall auf die Durchführung eines Nutzungs-
planverfahrens verzichtet werden kann, wenn keine wesentlichen Nutzungskonflikte zu erwarten 
sind (Abs. 2). Die Prüfung der Zonenkonformität sowie Interessenabwägungen und weitere öffent-
lich-rechtliche Vorschriften (z. B. Immissionsschutz gemäss der Umweltschutzgesetzgebung) wie 
auch eine allfällig erforderliche Baubewilligung bleiben jedoch vorbehalten.  
So sind beispielsweise Freilaufzonen innerhalb der Bauzone in Industrie- und Gewerbezone mit-
tels Allgemeinverfügung grundsätzlich möglich. Ausserhalb der Bauzone muss die von Bundes-
rechts wegen geforderte Standortgebundenheit nachgewiesen sein. Dies bedeutet, dass eine Frei-
laufzone funktions-, zweck- und bodengebunden auf einen spezifischen Ort ausserhalb der 
Bauzone angewiesen sein muss oder zwingend ausserhalb der Bauzone errichtet werden muss, 
weil sie aufgrund ihrer Emissionen (Hundegebell, Zu- und Wegfahrt, Sicherheit, Schutzinteres-
sen, etc.) innerhalb von Bauzonen unzulässig oder schlicht nicht realisierbar wäre. 
Sofern in der Freilaufzone keine Bauten oder festinstallierte Anlagen vorgesehen werden, ist keine 
Baubewilligung erforderlich. Unter dem Vorbehalt der Standortgebundenheit und dem Einver-
ständnis des Grundeigentümers lässt sich eine Freilaufzone mit einer einfachen, mobilen oder na-
türlichen Umzäunung (z.B. Holzpfähle und Drähte, Hecken, Baumstämme) auch ausserhalb der 
Bauzone realisieren.  
Die Freilaufzone gemäss § 9 HuG ist ein kommunales Nutzungsinstrument und kein Privatrecht. 
Alternativ können die Gemeinden Freilaufzonen wie bis anhin im Rahmen eines Nutzungsplanver-
fahrens ausweisen (durch Anpassung des Zonenplans und der entsprechenden Baureglementbe-
stimmungen zum Zonenzweck). 
 
 
§ 11 Überschrift, Abs. 1 bis 3 Aufsicht und Vollzug 
 
Die bisherige Bestimmung, welche dem Gemeinderat die Kompetenz einräumte, zum Schutz von 
Personen und Sachen gegen Beeinträchtigungen oder Gefährdungen durch Hunde örtlich be-
grenzte generelle Gebote oder Verbote zu erlassen, ist wegen der allgemeinen Leinenpflicht und 
den weiteren Pflichten der Hundehalter nie zum Tragen gekommen. Da die kantonalen Vorschrif-
ten für die Benutzung des öffentlichen Raums mit Hunden bereits umfassend sind und spezifi-
sche Gebote und Verbote gestützt auf das öffentliche oder private Hausrecht erlassen werden 
können, wie dies auch praktiziert wird (z. B. Betretungsverbot in öffentlichen Badeanstalten, Kin-
derspielplätzen und Sportanlagen), kann dieser Paragraf ersatzlos aufgehoben werden. 
 
Stattdessen soll eine Bestimmung über die Vollzugsaufsicht aufgenommen werden. Das zustän-
dige Departement hat ein Weisungsrecht, um den einheitlichen Vollzug der Hundegesetzgebung 
sicherzustellen. Dazu gehören beispielsweise Richtlinien zum Vollzug des Hundekursobligatori-
ums und den Kursanforderungen oder zur Frage, unter welchen Umständen ein Hundetrainer oder 
eine Ausbildung zum Nutzhund als anerkannt gelten (vgl. 3b Abs. 2 Bst. d und e). 
 
Damit die Gemeinden das Kursobligatorium und die Versicherungspflicht einfacher überprüfen 
können, werden in der Hundedatenbank AMICUS weitere Module vorgesehen. Die entsprechen-
den Berechtigungen für diese Datenbearbeitungen werden in Abs. 3 ergänzt. 
 
 
§ 12 Abs. 1 
 
Abs. 1 legt bereits in allgemeiner Weise fest, dass Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des 
HuG oder gegen Anordnungen des Gemeinderates mit Busse bestraft werden können. Ein 
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Verstoss gegen die Hundeleinen- und die Kotbeseitigungspflicht kann im Rahmen eines Ord-
nungsbussenverfahrens mit Busse von Fr. 100 bzw. Fr. 50.-- sanktioniert werden (vgl. Ziff. 1.8 
und 1.9 des Anhangs zum kantonalen Ordnungsbussengesetz vom 18. Februar 2009, KOBG, 
SRSZ 233.210). 
 
Neu werden die Straftatbestände im Sinne des dem Legalitätsprinzip innewohnenden Be-
stimmtheitsgebot («nulla poena sine lege certa»), einzeln aufgelistet. Widerhandlungen gegen 
diese Strafnormen können im Rahmen eines ordentlichen Strafverfahrens mit Busse bis zu 
Fr. 10 000.-- geahndet werden. Die Gemeinden haben Strafanzeige bei den zuständigen Strafver-
folgungsbehörden zu erheben. 
 
 
II.  
 
Die Teilrevision des HuG führt zur Anpassung von zwei weiteren Erlassen: 

1. Kantonales Ordnungsbussengesetz 
 
Ziff. 1.9 Anhang Bussenkatalog zum KOBG 
 
Die Verweisnorm, § 2 Abs. 3 statt Abs. 2 HuG, ist anzupassen. 
 
Ausserdem wird in der Überschrift ein redaktionelles Versehen korrigiert (Bussenkatalog «zum» 
statt «zur» kantonalen Ordnungsbussengesetz). 
 
 
2. Veterinärgesetz 
 
§ 5 Abs. 2 Bst. b Kantonstierarzt 
 
Es wird in Abgrenzung zu den Verwaltungsmassnahmen zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord-
nung gemäss § 10 HuG, für welche weiterhin die Gemeinden zuständig sind, im gesetzlichen Auf-
gabenkatalog des Kantonstierarztes ergänzt, dass er für die Massnahmen bei verhaltensauffälligen 
Hunden gemäss § 27 VetG zuständig ist. 
 
 
§ 20    Hundeausweis 
 
In der EU ist der Heimtierausweis als amtliches Dokument, das ein Tierhalter bei Grenzüber-
schreitung mit seinem Haustier mit sich führen muss, seit dem 3. Juli 2004 vorgeschrieben. Der 
Ausweis gibt Auskunft darüber, dass ein aktuell wirksamer Impfschutz gegen Tollwut besteht. In-
nerhalb der Schweiz wurde der Heimtierpass bzw. Hundeausweis mit der Revision von 
Art. 18 TSV am 1. März 2018 abgeschafft. An dessen Stelle traten die Hundedatenbank, die Re-
gistrierungspflicht und der Mikrochip. Der internationale Hundeausweis wird von den Tierärzten 
beim Registrieren des Hundes aber weiterhin automatisch abgegeben. 
 
Die Bestimmung von § 20 VetG kann damit aufgehoben werden. 
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§ 26 Überschrift, Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 (neu) Meldepflichten 
 
Art. 77 TSchV, der vorsah, dass Hunde so zu halten sind, dass sie keine Menschen oder andere 
Tiere gefährden, wurde mit Wirkung seit dem 1. Februar 2025 aufgehoben. Begründet wurde dies 
damit, dass die Gesetzgebungskompetenz bei der Hundehaltung, soweit es um die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung geht, bei den Kantonen liegt. § 1 Abs. 1 HuG regelt denn auch bereits als 
allgemeiner Grundsatz, dass Hunde so zu halten sind, dass sie weder Personen noch Tiere gefähr-
den oder belästigen. 
 
Mit der gleichen Begründung müsste der Bund auch die Regelungskompetenz hinsichtlich der 
Meldung von Vorfällen mit Hunden (Art. 78 TSchV), deren Überprüfung und die Anordnung von 
Massnahmen (Art. 79 TSchV), gänzlich den Kantonen übergeben. Sollte der Bund dieses Ansin-
nen bei einer nächsten TSchV-Revision einlösen, geht es darum, dies bereits mit einer entspre-
chenden Ergänzung der kantonalen Regelung zu antizipieren. Während die zu ergreifenden Mass-
nahmen nun in § 27 VetG gesetzlich verankert werden sollen, gilt es folglich, in § 26 VetG in ei-
nem neuen Abs. 2 den Gehalt von Art. 78 TSchV aufzunehmen. In Abs. 1 wird nur der Verweis 
auf das HuG vollständig zitiert. 
 
 
§ 27 Überschrift, Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3 bis 5 VetG (neu) 
  Massnahmen bei verhaltensauffälligen Hunden 
 
Es wird eine formell-gesetzliche Grundlage für die erheblich in Grundrechtspositionen des Hunde-
halters eingreifenden Massnahmen gegenüber verhaltensauffälligen Hunden geschaffen 
(vgl. BGer 2C-325/2018 vom 18. Februar 2019). Im Interesse einer einheitlichen und am glei-
chen Ort auffindbaren Regelung soll der gesamte Massnahmenkatalog gemäss § 5 VetV künftig in 
§ 27 übernommen werden. 
 
Die Bestimmungen gemäss Abs. 1 und Abs. 2 entsprechen § 5 Abs. 1 sowie Abs. 2 Bst. a bis e 
VetV. Bei Abs. 2 Bst. c wird jedoch «zulasten des Hundes» gestrichen, da neu Abs. 4 explizit 
festhält, dass der Halter für die Kosten und Folgekosten der Massnahmen (z. B. Kosten für die 
Anschaffung eines Maulkorbs, Kosten für die Einschläferung und Beseitigung) aufzukommen hat. 
 
Der neue Abs. 3 beinhaltet die Massnahmen in schwerwiegenden Fällen. Diese werden aus § 5 
Abs. 2 Bst. f VetV übernommen und gegenüber der bisherigen Verordnungsregelung präzisiert. So 
soll die Hundehaltung nicht nur gänzlich verboten, sondern auch eingeschränkt werden können 
(z. B. Anzahl Hunde). Die temporäre Betreuung eines Hundes gilt nicht als Hundehaltung. Der 
Kantonsarzt ist legitimiert, auch gegenüber Personen, die nicht Hundehalter sind, ein Ausführ- 
oder Betreuungsverbot anzuordnen, wenn es um verhaltensauffällige Hunde geht, damit die An-
ordnungen nicht unterlaufen werden können. 
 
Abs. 5 entspricht dem bisherigen Abs. 2. 

5. Personelle und finanzielle Auswirkungen 
 
Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen bringen auf kantonaler Stufe keine nennenswerten per-
sonellen Mehrbelastungen oder Entlastungen mit sich. Die Erweiterung des Registrierungsdaten-
bank AMICUS um ein oder mehrere Module zur Überprüfung der Kurs- und Versicherungspflicht 
beläuft sich auf schätzungsweise auf Fr. 25 000.-- bis Fr. 35 000.--. Die wiederkehrenden Kos-
ten belaufen sich jährlich auf rund Fr. 4600.--. Die Kosten werden durch den Kanton getragen, 
sodass für die Gemeinden hier kein finanzieller Mehraufwand entsteht. 
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Für die Gemeinden ergibt sich ein höherer Vollzugsaufwand, da sie neu die Absolvierung der obli-
gatorischen Hundeerziehungskurse überprüfen müssen. Der Mehraufwand wäre aber ungleich hö-
her, wenn die Gemeinden ein Verbot bestimmter Hunderassen durchsetzen oder ein Bewilligungs-
regime führen müssten. Zudem dürften die Hundeerziehungskurse längerfristig die Qualität der 
Hundehaltung verbessern. Die Zusatzmodule in AMICUS für die Kontroll- und Mahnwesen bei der 
Kurs- und Versicherungspflicht führen zu einer administrativen Vereinfachung. 
 
Da die Kompetenz zur Festlegung der Hundesteuer neu beim Gemeinderat liegt, entfällt der Auf-
wand, welcher für die Vorbereitung der Gemeindeversammlung und Volksabstimmung in diesem 
Bereich anfallen würde. Der Gemeinderat kann die Steuertarife flexibler und aufwandgerechter 
anpassen. Zudem führt die Einführung einer pauschalen Jahressteuer zu einem verminderten ad-
ministrativen Aufwand. 
 
Die Gemeinden können für die Benutzung der Freilaufzone mittels Allgemeinverfügung eine 
Hausordnung erlassen und Gebühren verlangen. 
 
Im Übrigen gibt es keine Verschiebungen von Kompetenzen und Aufgaben zwischen Kanton, Be-
zirken und Gemeinden. 

6. Behandlung im Kantonsrat und Referendum 

6.1 Ausgabenbremse 
 
Beim vorliegenden Beschluss handelt es sich nicht um eine Ausgabenbewilligung. Für die 
Schlussabstimmung gilt das einfache Mehr gemäss § 87 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Kan-
tonsrates vom 17. April 2019 (GOKR, SRSZ 142.110). 

6.2 Referendum 
 
Gemäss §§ 34 Abs. 2 und 35 der Kantonsverfassung vom 24. November 2010 (KV, 
SRSZ 100.100) unterstehen:  
a) Erlass, Änderung und Aufhebung von Gesetzen;  

b) internationale und interkantonale Vereinbarungen mit Gesetzesrang;  

c) Ausgabenbeschlüsse über neue einmalige Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken und Ausga-
benbeschlüsse über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 500 000.--; 

dem obligatorischen oder fakultativen Referendum.  
 
Der vorliegende Beschluss hat den Erlass oder die Änderung oder Aufhebung eines Gesetzes zum 
Gegenstand und unterliegt somit bei Zustimmung von weniger als drei Viertel der an der Schluss-
abstimmung teilnehmenden Mitglieder des Kantonsrates, dem obligatorischen oder bei Zustim-
mung von drei Viertel und mehr der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder des Kantonsra-
tes, dem fakultativen Referendum. 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Dem Kantonsrat wird beantragt, die beiliegende Vorlage anzunehmen. 

2. Zustellung: Mitglieder des Kantonsrates. 
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3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Sekretariat 
des Kantonsrates; Departement des Innern; Sicherheitsdepartement; Laboratorium der Urkan-
tone; Rechts- und Beschwerdedienst; Kantonspolizei. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Michael Stähli Dr. Mathias E. Brun 
Landammann Staatsschreiber 


